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RS OGH 2006/6/26 16Ok6/06
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.2006

Norm

KartG 2005 §49 Abs2

Rechtssatz

Bei unzulässigen Rekursen ist § 49 Abs 2 KartG dahingehend teleologisch zu reduzieren, dass keine

Rekursbeantwortung einzuholen ist. In diesem Fall ist die Einholung einer Rekursbeantwortung auch nicht zur

Wahrung des Gehörs der Gegenseite erforderlich, kommt doch ein Eingri5 in ihre Rechtsposition in Hinblick auf die

Unzulässigkeit des Rekurses schon von vornherein nicht in Betracht.
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